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§ 38 T-KK Forderungen durch das
Land Tirol

T-KK - Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz, Tiroler

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.10.2025

1. (1)Das Land Tirol hat Erhalter von in Tirol betriebenen Kinderbetreuungseinrichtungen nach Mal3gabe der88 38a
und 38b zu fordern.

2. (2)Fur Kinderbetreuungseinrichtungen, die vom Bund oder vom Land Tirol erhalten werden, dirfen Forderungen
nach Abs. 1 nicht gewahrt werden.

3. (3)Die Landesregierung hat die Abwicklung der Forderungen nach den88 38a und 38b durch Richtlinien naher zu
regeln. Diese haben insbesondere ndhere Bestimmungen Uber die Férdervoraussetzungen, die Hohe und die
Geltendmachung der Férderung einschlielich der Vorlage erforderlicher Unterlagen, das Verfahren, die
Auszahlungsmodalitaten sowie Uber den Einbehalt, die Riickabwicklung und den Widerruf von Férderungen im
Fall der Nichteinhaltung der gesetzlich oder in den Richtlinien bestimmten Voraussetzungen zu enthalten.

4. (4)Laufende Forderungen kénnen wahrend der zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 bestehenden
behordlichen Einschrankungen der Bewegungsfreiheit und der zwischenmenschlichen Kontakte in der Hohe, die
bei einem regularen Betrieb der Kinderbetreuungseinrichtung gewahrt wiirde, weiter gewahrt werden, wenn
aufgrund dieser behdrdlichen Einschrankungen der reguldre Betrieb nicht moglich ist bzw. den Vorgaben in den
Richtlinien nicht entsprochen werden kann.

In Kraft seit 01.09.2022 bis 30.11.2025

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/t-kk/paragraf/38a
https://www.jusline.at/gesetz/t-kk/paragraf/38a
file:///

	§ 38 T-KK Förderungen durch das Land Tirol
	T-KK - Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz, Tiroler


